
 
 
 
 
 

 
 

 
Bezeichnung: 
 
Gemeinsamer Bericht des Landrates und der Gleichstellungsbeauftragten nach § 9 Absatz 7 
NKomVG 
 
 
Sachverhalt: 
 
Nach § 9 Absatz 7 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) berichtet 
der Landrat dem Kreistag zusammen mit der Gleichstellungsbeauftragten alle drei Jahre über 
die Maßnahmen, die der Landkreis zur Umsetzung des Verfassungsauftrags aus Artikel 3 
Absatz 2 der Niedersächsischen Verfassung, die Gleichberechtigung von Frauen und Männern 
zu verwirklichen, durchgeführt hat, und über deren Auswirkungen. 
 
Der erste nach diesen Vorgaben erstellte Bericht für den Berichtszeitraum 2004 - 2006 wurde 
dem Kreistag im Juli 2007 vorgestellt. 
 
Nunmehr wurde der siebte Bericht für den Zeitraum vom 01.01.2022 - 31.12.2024 verfasst. 
Dieser gliedert sich in zwei Teile auf. Im ersten Abschnitt berichtet der Landrat über konkrete 
Maßnahmen, Entwicklungen und Ziele innerhalb der Kreisverwaltung und des Landkreises, die 
die Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern sowie die Verbesserung der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf aufzeigen. Der zweite Teil wird durch die 
Gleichstellungsbeauftragte erstellt, die über ihre internen und externen Aufgaben unter 
Einbeziehung durchgeführter Projekte und Veranstaltungen sowie ihrer Mitarbeit in Gremien, 
Arbeitskreisen, Sitzungen u. ä. berichtet.  
 
Einzelheiten bitte ich dem anliegenden Bericht zu entnehmen. 
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